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Patient:inneninformation – 
Genuntersuchung - Erbliche Thromboseneigung

Was versteht man unter erblicher Thromboseneigung?

Die Blutgerinnung dient dazu Verletzungen der Wand der Blutgefäße durch Ausbildung eines 
Blutpfropfs (Gerinnsel) wieder zu verschließen und so den Austritt größerer Blutmengen aus der 
Blutbahn zu verhindern. Bildet sich ein Blutgerinnsel in einem unverletzten Gefäß und verstopft 
dieses, spricht man von einer Thrombose.

Bei der Entstehung von Thrombosen im Bereich der Venen, das sind jene Gefäße des 
Blutkreislaufs, die das Blut zum Herz zurückführen, spielen Veränderungen von 
Blutbestandteilen, die die Blutgerinnung kontrollieren, eine wichtige Rolle. Genetische Störungen 
dieser Steuerungs-Faktoren, die zu einer erhöhten Aktivität der Blutgerinnung führen, sind die 
Ursache der erblichen Thromboseneigung. Betroffene Personen leiden in jüngeren Jahren und 
häufiger an Thrombosen als Personen, die diese Defekte nicht aufweisen. Genauere 
Informationen finden Sie auf unserer Website www.labors.at 

Wie kann man die erbliche Thromboseneigung feststellen?

Wenn behandelnde Ärzt:innen den Verdacht haben, dass bei Patient:innen eine erblich bedingte 
Thromboseneigung vorliegt, kann eine entsprechende Blutuntersuchung veranlasst werden. 
Dabei werden mehrere an der Steuerung der Blutgerinnung beteiligte Faktoren bestimmt. Aus 
der Zusammenschau der Untersuchungsresultate kann Ihr Arzt Rückschlüsse auf Ihr 
Thromboserisiko ziehen. 

Das Ergebnis dieser Untersuchung hat Einfluss auf verschiedene Umstände wie z. B. die 
Behandlungsdauer nach einer Thrombose oder Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von 
Thrombosen. 

Bei wem soll eine Testung auf erbliche Thromboseneigung durchgeführt werden?

Ob eine derartige Untersuchung durchgeführt werden soll entscheidet Ihre behandelnde Ärzt:in 
oder Ihr behandelnder Arzt unter Berücksichtigung der Umstände, unter denen die Thrombose 
aufgetreten ist. Es ist aber auch ratsam Verwandte von Personen mit erblicher 
Thromboseneigung zu untersuchen um festzustellen, ob sie ebenfalls von der Erbkrankheit 
befallen sind. In Familien, in denen eine Erbkrankheit weitergegeben wird, müssen nicht alle 
Mitglieder:innen betroffen sein. 

Die Betroffenen können, wenn sie über ihre Krankheit Bescheid wissen, durch entsprechendes 
Verhalten das Auftreten von Thrombosen verhindern. Dazu gehört z.B. die vorbeugende 
Einnahme von Thrombose verhindernden Medikamenten in Situationen, von denen bekannt ist, 
dass sie zu Thrombosen führen können, wie Operationen, Gipsverbände, lange Flugreisen, 
längere Bettlägrigkeit, Schwangerschaft, etc. Wird zur Empängnisverhütung die Einnahme der 
„Pille“ empfohlen, kann es ebenfalls sinnvoll sein, Thromboserisikofaktoren zu untersuchen.


